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Mitteilung an die Gläubiger 
 

 
 
Hedge Fonds-Zertifikate bezogen auf ein Hedge Fund Tracker Indexkonto, das in 
EUR-Anteile der Klasse A des Integrated Event Driven Sub-Fund, einem Teilfonds von 
Integrated Strategic Funds Limited, anlegt.  
 

ISIN: DE000DB0PPR3  
 

(die "Wertpapiere") 
 

Wir beziehen uns hiermit auf die von der Deutsche Bank AG begebenen Wertpapiere 
und die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen vom 8. Mai 2007 (die "Endgültigen 
Bedingungen"). Begriffe, die in dieser Mitteilung nicht definiert sind, haben die ihnen in 
den Endgültigen Bedingungen zugewiesene Bedeutung.  
 
Die Emittentin hat von Integrated Alternative Investments eine auf den 7. Mai 2009 
datierte Mitteilung über die Aussetzung von Rücknahmen und Zeichnungen und die 
Einstellung der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts des Fonds für die in die 
Monate März und April 2009 fallenden Bewertungstage erhalten. Hiermit wird allen 
Gläubigern gemäß Ziffer 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen Folgendes 
mitgeteilt: 

1. Die Berechnungsstelle hat festgestellt, dass die Aussetzung der 
Rücknahme und Zeichnung von Fondsanteilen und die Aussetzung der 
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (i) ein Außerordentliches 
Fondsereignis gemäß Unterabschnitten A.1. und C.1. der Definition von 
"Außerordentliches Fondsereignis" in Ziffer 4.1. der Produktbedingungen 
und ii) ein Indexstand-Anpassungsereignis gemäß Unterabschnitt (iii) der 
Definition von "Indexstand-Anpassungsereignis" in Ziffer 4.1 der 
Produktbedingungen darstellen. 

2. Nach dem Eintreten des Außerordentlichen Fondsereignisses und des 
Indexstand-Anpassungsereignisses hat die Berechnungsstelle die 
entsprechenden Anpassungen gemäß den Produktbedingungen 
vorgenommen, um diesen Ereignissen Rechnung zu tragen. Diese 
Änderungen treten zum Datum dieser Mitteilung in Kraft. 
Hinsichtlich eines Ausübungstags am oder nach dem Ausübungstag drei 
Geschäftstage und 90 Kalendertage vor dem Bewertungstag im März 2009 
(jeweils ein "Maßgeblicher Ausübungstag") zugestellte 
Ausübungsmitteilungen gelten vorbehaltlich Anpassungen gemäß Ziffer 4 
der Produktbedingungen als in Bezug auf einen späteren Bewertungstag 
(der "Verschobene Bewertungstag") zugestellt. Dieser wird von der 
Berechnungsstelle nach Erhalt weiterer Informationen vonseiten des Fonds 
zur Aufhebung der Aussetzung von Zeichnungen und Rücknahmen der 
Fondsanteile und Aussetzung der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts 
bestimmt.  

 
Die Emittentin und/oder die Berechnungsstelle behalten sich ihr Recht vor, nach Erhalt 
weiterer Informationen des Fonds weitere Anpassungen der Bedingungen der 
Wertpapiere vorzunehmen. 



 
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Produktbedingungen und den Bestimmungen 
dieser Mitteilung sind die Bestimmungen dieser Mitteilung maßgeblich. 
 
 
Frankfurt am Main, den 29.Mai 2009 
Deutsche Bank AG  
 


